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Ab dem 15. Jahrhundert hielt die Stadt imMauergraben Rotwild. Im späten 18. Jahrhundert wurden Gärten angelegt. Bild: Yoshi Zigerli

Als beim
Spalentor
Rotwild äste
In der erstenFolge der Serie «Historisches
Basel» siehtman:DasWahrzeichen sah einst
anders aus – dennoch erkenntmanes sofort.

Karin Rey

Eine Stadtmauer diente nicht
nur zumSchutzvor einfallenden
Truppen, sondern bildete auch
dieGrenze zu demdahinter lie-
genden, dunklen und Gefahren
bergenden Land. Bei Einbruch
der Dunkelheit wurden sämtli-
cheToregeschlossenund somit
«Gesindel» ferngehalten.

Auch tagsüber wiesen die
Wächter somanchenReisenden
ab oder liessen ihn nur gegen
eine Gebühr passieren. Sogar
Einheimische mussten, war das
Torbereitsgeschlossen, zurStra-
feeinSperrgeld indie sogenann-
te Torgeldbüchse bezahlen.

Manliestauchvonschreckli-
chenGeschichtenwieTotgebur-
ten, weil die Hebamme dieses
nicht rechtzeitigpassierenkonn-
te. In der Reformationsordnung
von 1727 ist ausserdemzu lesen,
dass an Sonn- undFesttagendie
Tore sogar tagsüber, während
der Predigten, geschlossenwur-
den, um die Bevölkerung davon
abzuhalten,sichaufdemLandzu
vergnügen,stattamGottesdienst
teilzunehmen.

Diese inBasel strengenVor-
schriften scheinen auch Aus-
wärtige schockiert zu haben,
wird doch in zahlreichen Reise-
berichtendavorgewarnt.Erst ab
1817 wurden sie auf Begehren
der Bevölkerung hin gelockert.
Des Weiteren war das Stadttor
gleichzeitig Zollposten und die
Stadtmauern nicht zuletzt auch
Repräsentationsobjekte.

Nachdem Basel stetig ge-
wachsenwar,errichtetedieStadt
zwischen 1361 und 1398 einen

neuen, dritten Mauerring, der
nichtnurdieVorstädteundKlös-
terumschloss, sondernauchrie-
sige, freieFlächen.Somitkonnte
sichBasel fast 500 Jahre lang in-
nerhalbderMauernausdehnen.

Erstaunlicherweise wurde
diese sogenannteäussereStadt-
mauerweniger stabil gebaut als
die innere. In derNähedes Spa-
lentors weisen archäologische
Grabungen auf eine Breite von
1,4 Meter, die Höhe betrug je-
doch, wie bei der inneren, 11
Meter. Wenn sie auch von 1199
Zinnen bekrönt war, fehlten
Wehrgänge weitgehend.

Um diesen äusseren Mauer-
ring wurde ein rund 20 Meter
breiterundetwa4,5Meter tiefer
GrabengezogenindemdieStadt
ab dem 15. Jahrhundert Rotwild
hielt. Im späten 18. Jahrhundert
wurdendarin,wie beim inneren
Stadtgraben,Gärten angelegt.

DasSchmuckstück
unterdenStadttoren
Vondenursprünglich fünfStadt-
toren nahm das um 1398 voll-
endeteSpalentor von seinerGe-
staltunghereineSonderstellung
ein. Es besteht aus einemnahe-
zuquadratischenTorturmmit 2
MeterdickenMauern, versehen
mitRundbogenfriesen,Galerien
und steilem pyramidalen Dach.
Ursprünglich nur mit den Ho-
heitszeichen der Stadt verziert,
wurden um 1400 an der West-
front, gegen die Ausfallstrasse
hin, die Figuren der Stadtpat-
ronin Maria mit Kind sowie
zweier Propheten angebracht.

DerTorturm istflankiert von
zwei vorspringenden Rundtür-

men. Diese lehnten ursprüng-
lich an die Stadtmauer an und
standen,wie auch dasVorwerk,
imGraben.EineFallbrückeüber
denselben sowieein -gatter hin-
terdemerstenTorbogenschütz-
ten den Eingang mit dem zwei-

flügeligen, aus Eichenholz ge-
fertigten Tor. Später kam ein
zweites Fallgitter hinzu.

DasVorwerkmit Skulpturen
wurde erst 1473 angebaut. Ein
Zoll- sowie ein Wächterhäus-
chen vervollständigten die An-

lage.ZuBeginndes 16. Jahrhun-
derts kam die Mode auf, an
Stadttoren Uhren anzubringen.
1842 wurden bei einem Sturm
die sechseckigen Pyramidendä-
cherderSeitentürmeabgerissen
und durch Zinnen mit einem

kleinen, versenkten Dach er-
setzt. Seit 1866 die anstossende
Stadtmauerabgebrochenwurde,
steht das Spalentor isoliert da.
DurchdasAuffüllendesGrabens
erscheint es heute deutlich klei-
ner als früher.

Pferdeleiden und der berühmte Kran von Waldenburg
Unglücklich, dreist, selten banal: Eine Auswahl an Alltagsdelinquenz im Baselbiet. Folge zwei von «Strafbefehl», der neuen bz-Serie.

Patrick Rudin

Auch die Baselbieter Staatsan-
waltschaft erledigt jährlichTau-
sendevonFällenperStrafbefehl,
sofernderSachverhaltgenügend
geklärt ist und die Strafe nicht
höher als 180 Tagessätze oder
sechsMonateFreiheitsstrafebe-
trägt.ReagierendieBeschuldig-
tennicht innertzehnTagen,wird
der Strafbefehl zum rechtskräf-
tigenUrteil.DieKosten sind ge-
ringer als bei einem regulären
Gerichtsverfahren, auch entge-
hen die Beschuldigten einer öf-
fentlichenHauptverhandlung.

Der Strafbefehl steht oft in
derKritik,weildasVerfahrenaus
Ressourcengründen auch bei
Fällen mit unklarer Beweislage
angewendet wird. Befürworter
verweisendarauf,dassdie Justiz
handlungsunfähigwürde,wenn
alle Fälle vor Gericht landen

würden. Nachfolgend eine Aus-
wahl aus jenen Strafbefehlen,
die imBaselbietAnfangDezem-
ber rechtskräftiggewordensind.

Kein Zuckerschlecken
auf dem Ponyhof

Zum wiederholten Mal hat eine
professionelle Tierpflegerin auf
einem Reithof im Baselbiet
gegendasTierschutzgesetz ver-
stossen: Bereits im September
2021 hatte die 43-jährige Frau
einen Strafbefehl kassiert, weil
sie bei zwei älteren Pferden die
Zähnenichtbehandeln liessund
diese wegen der Schmerzen
kaum fressen konnten und ab-
magerten. ImMai2022kontrol-
lierte das Baselbieter Veterinär-
amt erneut den Hof, wieder
stiessendieKontrolleureaufein
abgemagertes Pferd: Das Tier
litt an Zahnschmerzen und

konnte deshalb das Futter nicht
mehr richtig aufnehmen. «Nur
noch Haut und Knochen», pro-
tokollierten die Veterinäre zum
ZustanddesPferdes.DieStaats-
anwaltschaft urteilte, die Frau
hätteentwederSpezialfutterbe-
stellen, eine Zahnbehandlung
organisieren oder aber das Tier
euthanasieren müssen. Wegen
der praktisch identischen Vor-

strafegabesnuneineunbeding-
te Geldstrafe von 50 Tagessät-
zen zu 30 Franken, zusammen
mitdenGebührenmussdieFrau
total 2460Franken bezahlen.

Rotlicht missachtet,
Fussgänger getötet

ImDezember2021 fuhreinheu-
te 71-jähriger Autofahrer um
14.30Uhr inBinningen in einen
79-jährigen Fussgänger, dieser
starb amnächstenTag imSpital
an den schweren Verletzungen.
Laut Staatsanwaltschaft igno-
riertederAutofahreranderVer-
zweigung Bottmingerstrasse/
Waldeckweg das Rotlicht, laut
seinerAussagewurdeervonder
Sonnegeblendet.Dennoch fuhr
er mit Tempo 45 weiter, er er-
wischtedenFussgängermitdem
linkenSeitenspiegel.DieStaats-
anwaltschaftberücksichtigtedie

«ungünstigen Lichtverhältnis-
se» als strafmildernd und ver-
hängteeinebedingteGeldstrafe
von 80Tagessätzen zu60Fran-
ken wegen fahrlässiger Tötung.
DerMannmussauchdieVerfah-
renskosten von insgesamt 5315
Franken übernehmen.

Waldenburg: Gekippter
Kran legt Verkehr lahm

DieGrossbaustelle derWalden-
burgerbahn sorgte an einem
Freitag im April 2022 schweiz-
weit für Schlagzeilen: Kurz vor
Mittag kippte ein mobiler Kran
in Waldenburg quer über die
Strasse und blockierte den Ver-
kehr.DerKranhersteller schreibt
vor,dassausGründenderStabi-
litätbeimArbeitendie seitlichen
Stützen immerganzausgefahren
sein müssen. Der 61-jährige
Kranführer verzichtete darauf,

weil er so beim Montieren der
Perrondächer am Bahnhof ra-
scher zum nächsten Punkt auf
der Baustelle vorziehen konnte.
Dies wurde ihm an jenem Tag
zum Verhängnis: Der Kran sank
auf der Bahnhofseite im Kies
leicht ein, der Mann wollte dar-
aufhin den ausgefahrenen Arm
als Gegengewicht nutzen und
schwenktedengrossenAusleger
zur Stabilisierung in die ent-
gegengesetzteRichtungüberdie
Hauptstrasse.Daraufhinverliess
er den Kran, um die Stützen
nachträglich ganz auszufahren.
Zuspät:DerKrankippteum.Per
Strafbefehl wurde er wegen der
Verletzung von Vorschriften
über die Unfallverhütung und
wegen Verstössen gegen die
Kranverordnung zu einer Busse
von 600 Franken verurteilt.
Dazu kommen Verfahrenskos-
ten von 1000Franken.

Straf-
befehl

bz-Serie


